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Zuordnung einer Übertragungskapazität für Rundfunk 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ~ ~I 

das Landesmediengesetz tür Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) sieht in 

§11 Absatz 1 vor, dass die Ministerpräsidentin Übertragungskapazitäten 

durch Verwaltungsakt zuordnet und den im Landtag zuständigen Aus

schuss über die Zuordnung unterrichtet. 

Das Deutschlandradio, die Landesanstalt für Medien Nordrhein

Westfalen (LfM) und der Westdeutsche Rundfunk Köln habender Zu

ordnung der folgenden Übertragungskapazität, die ihnen gemäß § 11 

Absatz 2 LMG NRW bekannt gegeben wurde, zugestimmt. 

Die Zuordnungsentscheidung erfolgte durch die Ministerpräsidentin am 

6. Januar 2015. 

In dem vorliegenden Fall betrifft die Zuordnung die folgende Übertra

gungskapazität, die mit einer Modifikation der Antennenparameter 

weiterhin für die Verbreitung von lokalem Hörfunk im Hochsauer

landkreis eingesetzt werden soll: 

AO . März 2015 
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An die LfM: 

Olsberg 96,2 MHz 400 Watt 

Die Zuordnung erfolgte mit einer Befristung bis zum 31.12.2029. 

Gegen die Zuordnung dieser Übertragungskapazität wurde weder von 

der LfM noch von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern in

nerhalb eines Monats nach Zustellung des Verwaltungsakts Klage erho

ben. Der Verwaltungsakt ist daher bestandskräftig. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

Dr. Angelica Schwall-Düren 
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